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Die Näfelser Fahrtsfeier vor 1835

Von Albert Müller

ZUM URSPRUNG DER FAHRTSFEIER

Die Regelung der heutigen Näfelser Fahrtsfeier erfolgt aufgrund des

Landsgemeindebeschlusses vom 24. Mai 1835. Er brachte die Wiederaufnahme

der gemeinsamen Fahrt, welche zwischen den Jahren 1655 und
1835 nur noch von den Landsleuten katholischer Konfession durchgeführt
worden war.1 Dieser Beschluss hat bis auf den heutigen Tag die Feier im
Schneisingen, auf dem Fahrtsplatz und im Sändlen in ihren Grundzügen
bestimmt. Mit einigem Erstaunen stellt man fest, dass 1835 eine kluge
Mittellösung gefunden wurde zwischen der überlieferten, seit Jahrhunderten

beobachteten kirchlichen Feier mit Prozession, Predigt und Lobamt
und den durch Streitschriften akzentuiert im Volke verbreiteten Ideen auf
radikale Umgestaltung der Feier.

Eine, allerdings erst 1836 erschienene, Broschüre von einem unbekannten

Verfasser mit dem Titel «Die Näfelser-Freyheits-Schlacht und die
Näfelser Fahrt» verstieg sich zur Forderung, dass eine von der Landsgemeinde

gewählte Kommission darauf zu achten hätte, «dass nach und
nach die unpassende Prozession, die lateinische Litanei und dgl. kirchliches

Ceremoniel wegfiele und an deren Statt ein geordneter Umzug mit
einer eidgenössischen Fahne und einer eigenen Dankfahne, getragen von
Mitgliedern der Commmission, veranstaltet würde». Indessen war man
sich allethalben immer einig darin, dass die wechselweise Predigt eines

reformierten und katholischen Geistlichen, die Verlesung des Fahrtsbriefes

und die Rede eines weltlichen Oberhauptes beibehalten werden sollten.

Es hätten aber auch Gesangs-, Schützen- und Musikvereine, Leute
aus den Schulräten usw. daran teilzunehmen. Vier an das Memorial 1834

gestellte und dann auch angenommene Anträge gaben lebhaften Ausdruck
von dem zeitgemässen Bedürfnis nach «einem politisch-religiösen Natio-

1 Winteler, Jakob, Geschichte des Landes Glarus, Glarus 1952/54, Band 2, S. 433 (zit.
Winteler II) — Das Verzeichnis der benutzten Quellen folgt ganz am Schluss dieses
Aufsatzes.
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nalfest in frommer Eintracht auf heiliger Stätte».2 Diese unüberhörbare
Grundwelle im Volke hatte überdies den Vorteil, das Zeugnis der Vorväter

an ihrer Seite zu wissen, welch letztere einstens für das ganze Land
die Stiftung des Gedenktages vorgenommen hatten.

Zu welchem Zeitpunkt hingegen die Stiftung der Fahrtsfeier erfolgte,
darüber gehen die Meinungen der Fachleute auseinander. Die Angabe
Ägidius Tschudis, dass am Freitag vor Sankt-Ambrosien-Tag, also am
2. April des Jahres 1389, der Gedenktag mit einem Kreuzgang über die
Walstatt und einem Jahrzeitgottesdienst eingesetzt worden sei, wird in
Zweifel gezogen. Die Meinung ist verbreitet, dass die Fahrt erst um 1420

herum eingeführt wurde.3
Den ältesten Quellen zufolge hat «unser gemein land» das Gelöbnis für

sich und alle Nachkommen beschlossen; wann und auf welche Weise der

Vorgang erfolgte, ist nirgends belegt. Aus allen bis heute bekannten
Varianten des Fahrtsbriefes, von denen immerhin drei von vier dem
frühen 15. Jahrhundert zuzuweisen sind, geht klar hervor, dass die Landsleute

insgesamt «vestenklich und ewenklich» gelobt und versprochen
hätten, eine jährlich abzuhaltende, aus allen Kilchhören (Kirchgemeinden)
offiziell besuchte «Fahrt», - im spätmittelalterlichen Sprachgebrauch und
im zeitgenössischen kirchlichen Brauchtum als Wallfahrt zu verstehen -
als einen Akt der Dankbarkeit und des Lobes gegenüber Gott und seinen

Heiligen durchzuführen. Für derartige Formen der Volksfrömmigkeit
kennt die schriftliche Uberlieferung auch die Ausdrücke: Kreuzgang,
Kreuzfahrt, Fahrt, dann aber auch Prozession.4

Die besagte Stiftung umfasste auch das Versprechen, nach den im Volke
gebräuchlichen Sitten für die im Streite Gefallenen Jahrzeit zu halten, das

2 Winteler II, S. 431 ff.
3 Winteler II, S. 119; ferner Stucki, Fritz, Aus der Geschichte der Näfelser Fahrt, in:

Glarner Nachrichten Nr. 72 vom 27. März 1982 (zit. Stucki, Näfelser Fahrt); vgl. auch

Gallati, Frieda, Gilg Tschudi und die ältere Geschichte des Landes Glarus, in: Jahrbuch
des Historischen Vereins des Kantons Glarus (JHVG) 49 (1938), S. 396f. (zit. Gallati, Gilg
Tschudi).

4 Vgl. Keller, Willy, Die Wallfahrten in Schwyzer Ratsprotokollen des 16. und 17.

Jahrhunderts, in: Schweizerische Zeitschrift für Kirchengeschichte (ZSKG) 54 (1960),
S. 38f. Keller bringt folgende Bezeichnungen: die fart (1553), die gotzfart (1553), ein gmein
crützfart (1599), ein allgemeiner crützgang und procession (1606), ein crützgang under
dem fanen von Schwyz (1627), ein procession old crützfart (1641), wallfart und procession
(1677). Auch im TWBI (GAN) wird die «Walfart gen einsidlen» als «Chrützgang»
bezeichnet (1639). Vgl. dazu ebenfalls das einschlägige Spottwort der evangelischen
Glarner «Fertler» von «Fahrten machen» für die altgläubigen Mitlandleute. Siehe: Wiek,
Markus René, Der «Glarnerhandel», strukturgeschichtliche und konfliktsoziologische
Hypothese zum Glarner Konfessionsgegensatz, Diss. Bern, JHVG 69 (1982), S. 124.
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heisst das in den meisten Fällen gestiftete Jahresgedächtnis mit einer
«Seelmesse» (Totenmesse) für die Umgekommenen zu begehen. Als
spätere Zutat kam hinzu, auch all derer in Fürbitte zu gedenken, die, wo
auch immer, für die Sache des Landes ihr Leben dahingaben: «Und man
dar by ouch gedenck und got bitte mit namen aller dero, di jn allen krieg jr
lib verloren hand, wâ oder weihen Stetten das beschächen sye.. .»5

War es nun anderswo Landessitte, zuerst in der Heimatgemeinde für
solche Gefallene Totengedächtnis zu halten und erst viel später in einem

gemeinsamen Schlachtenjahrzeit die Bevölkerung des ganzen Landes zu
frommem Gedenken in die Landeskirchen aufzurufen, scheint man
diesbezüglich bei uns im Lande andere Gepflogenheiten praktiziert zu haben.
Das Jahrzeitbuch von Linthal (1518), als eine späte Abschrift eines noch
älteren Anniversars, listet die Namen aus allen Kirchgemeinden zusammen

auf. Es ist nur gerade eines aller nachweislich im Lande vorhanden

gewesenen Jahrzeitbücher. Daraus folgt, dass hierzulande von allem

Anfang an ein allgemeines, für alle Kirchen und ihre Diener verpflichtendes

Schlachtenjahrzeit bestanden haben muss.6

Die Fachwelt weist dem Text aus Linthal ein hohes Alter zu. Sie ist
uberzeugt, mit ihm die älteste Fassung des Fahrtsbriefes vor Augen zu
haben, der zwischen den Appenzellerkriegen (1404) und dem Alten
Zürichkrieg (1443) geschrieben worden sei. Gleichzeitig, also um 1420

herum, sei auch die Einführung der Fahrt erfolgt. Damit wird allerdings in
Kauf genommen, dass zwischen 1389 und 1420 weder ein Kreuzgang
stattgefunden hat, noch ein kirchliches Totengedächtnis (ein Jahrzeit) für
die Gefallenen gehalten worden ist.

Es ist klar, dass eine ausführliche schriftliche Schilderung der

Umstände, die seitens der alten Herrschaft zu einem Waffengang gegen
die Landsleute von Glarus geführt hatten, erst dann einen Sinn bekam, als

die Generation aus dem Kreis der Zeitgenossen entschwunden war,
welche das Ereignis zu Näfels in eigener Person und am eigenen Leib
erlebt hatte. Dies spricht für einen Fahrtsbrief um 1420. Ebenso ist mir
klar, dass gerade jenes Menschenalter, das seinen höchsten Einsatz, mit

5 Gallati, GilgTschudi, S. 394, Variante Fahrtsbrief im Linthaler Jahrzeitbuch.
6 Gallati, Gilg Tschudi, S. 377 und S. 363: bezüglich der Namen der gefallenen

Landsleute habe sich Agidius Tschudi zweifellos nach dem nicht mehr erhaltenen Jahrzeitbuch

von Glarus orientiert. Heer erwähnt die Jahrzeitbücher von Elm und Matt, die in der
Nacht vom 10./II. Mai 1861 beim Brande von Glarus verbrannt seien. Vgl. Heer,
Gottfried, Kirchengeschichte des Kantons Glarus, in: JHVG 31 (1895), S. 54 ff. Nach
Staerkle müssen in Mollis drei verschiedene Jahrzeitbücher existiert haben, wobei das

zweite verschwunden ist.Vgl. Staerkle, Paul, Vom ältesten Kirchenbuch des Landes

Glarus, in: JHVG 52 (1946), S. 46 f.
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dem Leben nämlich, leistete, und ausserdem noch in der Mehrzahl mit
dem nackten Leben davonkam, mit einer Wallfahrt auf die Gedenkstätte
in Näfels von der Hauptkirche des Landes in Glarus aus seine dankerfüllten

Gefühle dokumentieren wollte und nicht die späteren Generationen,
welche mit dem Vorgang von 1388 keine unmittelbare Beziehung mehr
hatten. Dies spricht für die Einführung der Fahrt im Jahr 1389.

Der bislang unbekannte Landschreiber bezeichnet im Fahrtsbrief des
Landsbuches von 1448 «unser vordem» als die Stifter der Prozession über
das Schlachtfeld.7 Ohne Zweifel war damit die Generation von 1388
gemeint, wenn der gleiche Verfasser dieselben «unser vordem» in der
Mordnacht «ze Wesen» viel Ungemach und Übles erfahren lässt. Es waren
wiederum dieselben «vordem», welche für sich selber und für ihre
Nachkommen gelobten, Jahr für Jahr auf den Wegen und Stegen zu
wandeln, auf denen sie (unser vordem) ausdrücklich «uff disen [oben
genannten] tag [am 9. April 1388] grose not und arbeyt erlitten hand».
Auch aus der Etymologie des Ausdrucks «unser vordem» muss in einem
Dokument von 1448 jenes Menschentum anvisiert sein, das vor den
Grosseltern des Verfassers gelebt hatte, somit auch ohne Probleme rein
rechnerisch in die Zeit des ausgehenden 14. Jahrhunderts zurückversetzt
werden kann.

Wer die Praxis der Jahrzeitstiftungen kennt, tut sich zudem schwer mit
dem Gedanken, dass eine Dankprozession zur Bekundung von Lob und
Preis für die gnädige Bewahrung von Freiheit und Leben sowie ein
frommes Gedenken an die Helden in einem feierlichen Jahrzeitgottesdienst

erst dreissig Jahre nach dem Ereignis angesetzt worden sind. Heute
noch erfolgen solch fromme Stiftungen kurz vor dem Eintritt eines
Todesfalls oder zum mindesten kurze Zeit darnach. In diesem Zusammenhang

könnten problemlos Beispiele aus der historischen Volkskunde
angeführt werden, bei denen im Jahre nach einem solchen Geschehen oder
kurz darauf Totengedenktage eingeführt worden sind; Sempach ist nicht
das einzige Beispiel.8

7 Gallati, Gilg Tschudi, S. 389 ff., Variante Fahrtsbrief im Landsbuch von 1448.
8 Wolfram nennt für das unmittelbare Einsetzen des Schlachtgedenkens neben Sempach

1387 auch Murten 1477. Vgl. Wolfram, Richard, Studien zur ältesten Schweizer Volkskultur,

Mythos, Sozialordnung, Brauchbewusstsein, Wien 1980, S. 83 ff. Auch für Dornach
ist es wenige Jahre nach der Schlacht von 1499 bekannt. Weniger sicher ist der Beginn der
Feier für die Schlacht am Stoss; doch scheint sie bis ins 15. Jahrhundert hinaufzureichen.

Vgl. auch die Fahrtsrede von Landammann Dietrich Schindler vom Jahre 1838, in
welcher der Redner das unmittelbare Einsetzen des Schlachtgedenkens bei Sempach für die
Stiftung der Fahrt anno 1389 als beispielhaft und richtungsweisend bezeichnete. Ochsenbein

nennt den ersten Jahrstag (Totengedenktag) der verlorenen Schlacht bei Arbedo 1423
als älteste Erwähnung der Gebetshaltung «mit zertanen armen». Vgl. Ochsenbein, Peter,
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Tschudis Meldung, dass 1426 die Fahrtsfeier vom zweiten auf den

ersten Donnerstag im April verlegt worden sei, wird als dessen persönliche

Erfindung abqualifiziert. Wenn damit aber auch die frühe Einführung

der Fahrt verunmöglicht werden soll, darf an eine Stiftung im alten
Jahrzeitbuch von Mollis (im dritten) erinnert werden, die schlüssig
beweist, dass schon in den ersten beiden Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts
der Kreuzgang am Fahrtstage altes Brauchtum war.9 Die Verwandten des

Molliser Pfarrers Hans Wanner hatten ein Jahrzeit für ihre Angehörigen
an der Kirche zu Mollis gestiftet und setzten als Pfand die sogenannten
Pfrundhäuser in Näfels ein. Damit jedermann klar wurde, welche Häuser
damit gemeint waren, umschrieb der Schreiber die betreffenden Objekte
als jene «dö [dort, wo] der [Kreuz-]gang über die Strass gatt zuo Näfels».
Also waren die Häuser anvisiert, welche nördlich der heutigen Pfarrkirche
liegen, wo in allernächster Nähe die Prozession heute noch mit dem
Fahrtsvolk über die Strasse geht, um auf die Sändlenwiese zu gelangen.
Eine derartige Bestimmung von Häusern in Verbindung mit der Prozession

hatte aber nur dann einen realen Sinn, wenn damals schon der

Fahrtsweg mit dem Kreuzgang und damit auch die Fahrtsfeier eine seit
vielen Jahren bekannte Erscheinung im Brauchtum des Volkes gewesen
ist.

Zum geschichtlichen Bild des ausgehenden 14. Jahrhunderts gehört
zudem die auffallende Tatsache, dass von einer starken Zunahme von
verschiedenen «Fahrten», das heisst von Volksaufbrüchen aus den
Kirchen zu einem bestimmten Ziel, von Umgängen und Prozessionen gesprochen

werden muss. Aus der näheren und weiteren Umgebung des Landes
Glarus sind ähnliche Gedenktage bekannt, an denen uralte Versprechen

Beten «mit zertanen armen» — ein aiteidgenössischer Brauch, in: Schweizerisches Archiv
für Volkskunde (SAVK) 75 (1979), S. 151, Anm. 61.

Im weiteren verlangte auch das Land Glarus von der Geistlichkeit die offizielle
Abhaltung dreier Jahrzeitgedenktage. Dazu die Totenliste im Jahrzeitbuch von Linthal, im
weiteren Winteler I, S. 212. Man beachte auch die Finanzaufstellung 1676/77 für das Land
Glarus, in der Ausgabeposten vorkommen für ein «Schlacht jahrzeit im summer», für eines
«im winter», ausserhalb der Kosten «der gewohnt loblichen Kreutzfarth gen Nefels so

jehrlich gehalten wirdt», vgl. die Rechtsquellen des Kantons Glarus, bearbeitet von Fritz
Stucki, Aarau 1987, Band 2, S. 833 ff. (zit. RQ II). Ein diesbezüglicher Vermerk am Ende
des Monats Januar im Kirchen Directorium von Näfels von Pfarrer von Blumenthal 1850

(PA) bildet eine späte Bestätigung dieser Jahrzeitstiftungen durch das Land Glarus.
9

Jüngeres Jahrzeitbuch von Mollis, Fragment im Kirchenarchiv Näfels (Freulerpalast).
Stiftungseintrag sub 25 Januarius. Dazu Winteler, Jakob, Wappenbuch des Landes Glarus,
Faksimile-Ausgabe von 1937, S. 88 mit Ausführungen zum Geschlecht der Wanner mit
Blütezeit im 15. Jahrhundert und Abgang im 16. Jahrhundert. Weiteres über Johann
Wanner, Kilchherr im Sernfthal, bei Heer, Kirchengeschichte, S. 51.
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zu Kreuzgängen und Wallfahrten geführt haben.10 Noch 1534 ging die
amtliche Rede von einem «alten Brauch», dass die Obrigkeit bei Kriegen
und in Notzeiten des Landes aus ihrer Verantwortung heraus, «da Gott
um alle Dinge erbitten sein will», Bittgänge, «kreuzgänge und Gotzfert
und andere Guttät» anzuordnen habe. Vor schicksalshaften Entscheidungen

pflegte man in vorreformatorischer Zeit mit öffentlichen Gebeten, mit
Fasttagen und liturgischen Feiern sich und das ganze Land Gott anzuempfehlen;

nachher, am Jahrestag nach einer glücklich verlaufenen Schlacht,
hielt man auf alle Zeiten kirchliche Gedenktage ab.11 Es ist mir unbegreiflich,

weshalb denn die Glarner unter ähnlichen Umständen sich hätten
anders verhalten sollen.

Es kommt hinzu ein Totenkult, der zweifellos die sonst im mittelalterlichen

Europa übliche kirchliche Ehrung der Abgeschiedenen an Fülle und
Intensität bei weitem übertrifft. Nach dem Urteil des weitgereisten päpstlichen

Nuntius Giovanni Francesco Bonhomini war die überbetonte
Fürsorge für die Heimgegangenen besonders in den fünf Orten der
Innerschweiz, sicherlich auch in Glarus, ohne Beispiel, wenn man die in
Italien üblichen Kirchenbräuche daneben hielt. Diese Äusserung machte
der Kirchenfürst aber erst im Jahre 1570, wo gegenüber früheren Zeiten
die auffallend übertriebene totenkultische Religionsübung bereits im
Abklingen war.12

10 Aus zahlreichen gesammelten Beispielen für Kreuzgänge in alter Zeit seien nur einige
wenige aus der näheren Umgebung unseres Landes angeführt: die «Crützfahrt» des Landes
Schwyz nach Einsiedeln 1311, der Stadt Zürich ebendahin 1352, von Stadt und Amt Zug
ebenfalls dahin 1426, der Kreuzgang der Landschaft March auf den Etzel 1435, der Stadt

Rapperswil nach Einsiedeln 1385, des Landes Gaster zum hl. Sebastian nach Schanis 1564
mit einem als «Fahrtsbrief» bezeichneten Dokument, u. a. m. Aus unserem Lande sind
bekannt: die Hochwasserprozession in Glarus mit St. Fridolins Sarg an die Linth 1460

(Thürer, Georg, Kultur des Alten Landes Glarus, Studie des Lebens einer eidgenössischen
Demokratie im 16. Jahrhundert, Glarus 1936, S. 16), die Wetterprozession angeführt von
Pfarrer Zwingli 1508 (Chronik des Fridolin Bäldi), die Bussprozession des Glarner- u.
Molliserkirchgangs auf die Burgkapelle St. Michael 1491 (Thürer, Hans, Geschichte der
Gemeinde Mollis, Glarus 1954, S. 167). Bewillkommnungsprozession für den Heiliglandfahrer

Ludwig Tschudi in Weesen und in Glarus 1519 (Thürer, Paul, Geschichte der
Gemeinde Netstal, Glarus 1922, S. 232).

11 Dazu Ochsenbein einen Beschluss der katholischen Tagsatzung von 1534 April 28
betreffend. Vgl. Ochsenbein, Peter, «Grosses Gebet der Eidgenossen» und «Grosses
Allgemeines Gebet». Zwei Volksandachten im 16. Jahrhundert, in: ZSKG 73 (1979), S. 251.

12 Wackernagel, Hans Georg, Altes Volkstum der Schweiz. Gesammelte Schriften zur
historischen Volkskunde, in: Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde
38 (1959), S. 9 f.; ferner derselbe, in: Die Freiheitskämpfe der alten Schweiz in volkskundlicher

Beleuchtung, Basel 1949/50, Separatdruck aus SAVK, S. 69 f., gleicherweise auch

Wolfram, Studien, S. 78 ff.
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Aufgrund all der genannten Überlegungen ist man eher geneigt, die
erste Fahrtsfeier kurz nach dem Ereignis von 1388 eingeführt zu sehen,
wie die Überlieferung nach Tschudi meldet. Ich vermag keine stichhaltigen

Gründe zu erkennen, die für eine spätere Einführung im Laufe des

15.Jahrhunderts plädieren. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn
namhafte Forscher Tschudis Aussagen als dessen eigene Erfindung abtun.
In diesem Zusammenhange erhebt sich einmal mehr die Frage nach
Tschudis Verhältnis zu den Quellen und insbesondere nach der Wahrhaftigkeit

seiner Geschichtsschreibung. Nach Stettier ist für eine gerechte
Beantwortung dieser Frage grundsätzlich von der Annahme auszugehen,
dass für jede seiner Aussagen ein Zeugnis oder zumindest ein Anhaltspunkt

zugrundeliege, auf das er sich stützen zu können glaubte. Tschudi
habe sehr genau gearbeitet. In seiner Wahl der Quellen und bei seinem

Vorgehen in deren Auswertung müsse er zwar, vom Standpunkt der
modernen Geschichtswissenschaft aus, in vielen Fällen als unkritisch
bezeichnet werden; von «Erfindung» und gar «Fälschung» sollte aber erst
nach umsichtigster Prüfung gesprochen werden.13 In bezug auf die zeitliche

Fixierung der ersten Fahrtsfeier steht diese Prüfung aber noch aus.
Somit sollte am Jahre 1389 nicht gerüttelt werden.

VORBEREITENDE MASSNAHMEN

Die würdige Begehung eines solchen Gedenktages bedingte von Seiten des

Landes einen gewissen Aufwand von vorbereitenden Massnahmen, von
Ordnungsvorschriften sowie von Amtshandlungen und Verpflichtungen
jenen gegenüber, die zu den Feierlichkeiten eingeladen wurden. So war es

altes Brauchtum, dass am 2. Februar, dem Lichtmesstag, der Pfarrherr an
der Mutterkirche zu Glarus dem regierenden Landammann Anzeige zu
machen hatte, wer zum Fahrtsprediger auserkoren worden war. Wurde
dieser Termin übergangen, machte das Standesoberhaupt den Geistlichen
auf die alten Bräuche aufmerksam. Noch 1793 musste Pfarrer Weber von
Glarus aufgeklärt werden, dass es eigentlich an ihm selber wäre, die

Fahrtspredigt zu halten. Im Verhinderungsfalle habe er für Ersatz zu

13 Stettier, Bernhard, Tschudis schweizergeschichtliche Gesamtkonzeption und deren

Entstehung, Bern 1968, S. 96 ff.; besonders aber derselbe, Das Verhältnis von Urschrift
und Reinschrift in Ägidius Tschudis Darstellung der Schweizergeschichte, S. 39 f.

127



sorgen. Der Kanzelredner sei nach alter Übung an Unser Lieben Frauentag

zu Lichtmess einem Amtsmann bekanntzugeben.14
Im Monat März mussten auch die Wege und Stege, über welche das

Fahrtsvolk zusammen mit der Regierung und der Prozession hinwegzog,
abgeschritten, besichtigt und, wenn nötig, instand gesetzt werden. «Alle
diejenigen, denen stäg und wäg zuo machen auferlegt, sollen [die Wegsame]

solcher gestalten machen verbesseren und versichern in massen, dass

männigklichen sicher mit leib und guot hierüber gon passieren und
wandeln möge, alles bey hocher straff und ungnad mgh und obern»,
lautete die diesbezügliche Weisung der Landesbehörde. Neuralgische
Punkte waren vor diesem Hintergrund die Brücken bei der Landestränki
im Schneisingen und die Stege über die Rauti auf der Westseite der
Letzimauer. Die privaten Anstösser am sogenannten Fahrtsprozessions-
weg waren bei Strafe verpflichtet, die ihnen zustehenden Anteile nach

Anleitung der dafür aufgebotenen Tagwensbaumeister in Ordnung zu
bringen. Erst spätere Zeiten zeigten Verständnis für die aus dieser
Verpflichtung entstehenden Kosten, indem das Land mit finanziellen Zuwendungen

für die betroffenen Privaten etwas Erleichterung schuf.15

Auch die sogenannten «Gedenksteine», welche bis weit ins 19.
Jahrhundert hinauf unter der Bezeichnung «Kreuzsteine» bekannt waren,
mussten von Amtes wegen abgeschritten und in Augenschein genommen
werden, um sie im Bedarfsfalle auszubessern oder mit neuen Steinen

14 LAG: Katholisches Ratsprotokoll 1740 Mai 14, dann ebd. 1745 Januar 22 ausdrückliche

Weigerung des Rates «frömbde Prediger» sich vorschlagen zu lassen, ebd. 1779 März
15 und 1793 Dezember 31, wobei Pfarrer Weber von Glarus die Vergebung der Fahrtspredigt

in Zukunft dem kath. Rat überlassen wollte, dafür aber die Vergebung der Fridolinspredigt

am Fridolinstag (am 6. März) an sich ziehen wollte, eine Kompetenz, die dem
Pfarrer von Näfels zukam. Der Rat trat auf dieses Ansinnen nicht ein, ebensowenig die
katholische Landsgemeinde von 1833, welche einen gleichlautenden Antrag zur Ablehnung

empfahl. Dazu Glarner Zeitung Nr. 19 vom 9. Mai 1833 und ebd. Nr. 8 vom
20. Februar 1834. Dies ist eine Dokumentation des kirchlichen Charakters der Fahrt,
zugleich aber auch der herausragenden Stellung des Pfarrers von Glarus, der als Pfarrherr
der Flauptkirche die Prozession nach Näfels führt, die Gebete bei den Steinen vorspricht
und das Hochamt zelebriert.

15 Bezüglich der Wegsame vide LAG: Ratsprotokoll 1532 März 29 post annuntiationem
Mariae; dann das Fahrtsmandat von 1687 in RQ III, S. 1105 f.; gleicherweise bei Winteler,
Jakob, Das Land Glarus, Chronik seiner Landschaft, Geschichte, Kultur und Wirtschaft,
Geschichtlicher Teil, Zürich 1945, S. 62, Landesrechnungen für die Jahre 1766/67 und
1775/76. Bezüglich der Brücken und Stege, vide LAG: Kath. Ratsprotokoll 1742 März 29.

Beitragsleistungen des Landes an die Anstösser: Kath. Ratsprotokoll 1716 April 28.

128



ersetzen zu können. Tatsächlich wurden einige unter ihnen mit der
Jahreszahl ihrer Ersetzung versehen.16

Das Faktum, dass das Landvolk auf dem Wege eines obrigkeitlichen
Mandats zur Teilnahme an der versprochenen Kreuzfahrt eingeladen
werden musste, ist Hinweis genug dafür, dass schon in den ältesten Zeiten
die Treue zum Gelöbnis der Väter nicht immer vorbildlich gewesen ist.

Mit Bussendrohungen musste seit dem 16. Jahrhundert nachgeholfen
werden, und ausgefällte, ständig erhöhte Geldstrafen trugen bis ins

19.Jahrhundert bei, dass die Fahrt auch von einem zahlreichen Volke
besucht wurde. Im Jahre 1693 bestimmte der katholische Rat sogar, dass

im Schneisingen je ein Vertreter der Kirchgemeinde Glarus und der

Kirchgemeinde Näfels ihre Angehörigen aufschreiben sollte, damit dann
die Busse von einem Pfund den abwesenden Landsleuten von der Pension
abgezogen und bei den Hintersässen zu Hause einkassiert werden
könne.17

Vor 1798 gehörte zu den auswärtigen Gästen immer eine Ratsdelegation

von Schwyz und von Rapperswil. 1579 heisst es im Protokoll, dass

man nach altem Brauch auch die Geistlichen der genannten zwei Orte zu
Gast haben wolle. Zuweilen ergingen auch besondere Einladungen. So

beehrten im Jahre 1675 die Abte von St. Gallen und von Einsiedeln die
Feier mit ihrer Anwesenheit; oft Hessen sich diese Gotteshäuser auch

vertreten. Weil sich hie und da ungebetene Gäte zum Feste drängten,
wurden 1577 Landammann und Landesstatthalter allein ermächtigt,
Einladungen ergehen zu lassen. 1601 wurde zum Beschluss erhoben, dass in

16 Bezüglich das «Visitieren» der Kreuzsteine (Gedenksteine) vide RQ III, S. 1129 f.,
Reformation gemeinen Standes 1692 April 21, ausdrückliche Verpflichtung des gemeinen
Landessäckels, «die kreuzstein zuerhalten».

17 Die Pflicht zur Teilnahme an der Fahrt in: Gallati, Gilg Tschudi, S. 388 ff., Varianten
des Fahrtsbriefes; ferner RQ II, S. 629 (1553), RQ III, S. 1106 (1693) und S. 1107.

Einschlägige Beschlüsse der kath. Landsgemeinde: 1724 Mai 7, erneuert 1727 Mai 11; des

Rates: 1754 Mai 5, 1769 November 24, 1776 April 19 und 1827 Mai 6. Ausdrückliches
Verbot der Teilnahme evangelischerseits: 1674 März 18, Mandat mit Bussenandrohung;
1675 April 23, Verweigerung der Mitfinanzierung; 1680 März 23, Besuchsverbot ergänzt
damit, dass Wächter zur Kontrolle gestellt werden und Bussen für Fehlbare ausgefällt
würden. 1681 evangelisches Mandat gegen den Besuch der Fahrtsfeier. Erst im Verlauf des

18. Jahrhunderts Lockerung des Verbots. Einzelheiten vide RQ II, S. 828
Zur Zeit der Helvetik: Verfügung des Direktoriums, auf Anregung der glarnerischen

kantonalen Verwaltungskammer, datiert vom 16. März 1799, dass inskünftig die Fahrt von
der gesamten Bevölkerung zu feiern sei, und zwar zum ersten Mal am 4. April a.c. und
von da an alljährlich am ersten Donnerstag im Monat April. Vgl. Jenny, Adolf, Glarner
Geschichte in Daten, Band 2, Glarus 1931, S. 985 (zit. Jenny, Daten II).

129



Zukunft ohne Erlaubnis des Rates nur noch die Gesandtschaft von
Schwyz und Rapperswil gastfrei zu halten sei.18

Am Sonntag vor der Fahrt erfolgte seit den ältesten Zeiten die
Verlesung des Fahrtsmandates von allen Kanzeln des Landes. Die Landesregierung,

der Gemeine Rat und, nach dem Fernbleiben der evangelischen
Glarner von der Fahrtsfeier, der Katholische Rat, legte dem Volke im Text
in Anlehnung an den Fahrtsbrief aus dem Landsbuch (1448) den verbindlichen

Charakter der Fahrtsverpflichtung ans Herz. Zur Teilnahme waren
alle Landsleute und Landsässen aufgerufen, aus jedem Haushalt die
ehrbarste Person, im besonderen aber die Männer aus jeder Familie. Wer
altershalber, wegen Unpässlichkeit und Krankheit oder wegen Armut
nicht dabei sein konnte, wurde in Gnaden von der Teilnahmepflicht
dispensiert.

In einem mehr praktischen Teil des Mandats schrieb man auch das

Verhalten bei der Prozession, während der Predigt und im Festgottesdienst

vor. Strenge Warnung erging vor Ausschweifungen bei Speis und
Trank. Der öffentliche Erlass gebot auch, dass der Tag auf dem Gebiete
des ganzen Landes zu feiern sei.19 Das Mandat von 1774 wies die
Teilnehmer an, «in Ehrbarkeit und mit auferbauhcher andacht der Procession

In den Schneisingen bey dem Ersten Creutzstein Von Anfang [zu]
erscheinen, Und von dort nicht mehr aus[zu]tretten, sondern Von dannen

Unausgesetzet die Stäg, und Wäg, Wo unsere Liebe altforderen grosse
angst, und noth erlitten mit Ehrfurcht, und eingezogenheit [zu] besuchen,
Der in dem Herenweg zu halten gewohnlichen Predigt fleissig, und
aufmerckhsam bey[zu]wohnen, Und von dort Weiteres mit der Procession

biss gen Müllhäuseren an dem brunnen [zu] gehen...»
Im Mandat von 1792 scheint eine uralte Übung die Prozessionsordnung

betreffend auf. Auch an der Fahrtsprozession hatten sich die Teilnehmer
wie an der anderen Landeswallfahrt am Fridolinstag, am 6. März, nach
Glarus, in Reih und Glied einzuordnen, und zwar paarweise, auf der
rechten Seite die Kirchgenossen von Glarus «den rechtsseitigen Rang

18 Stucki, Näfelser Fahrt
19

RQ III, S. 1105 f., Mandat zur Fahrt 1687 «Es sol auch jedermann den tag der
farth durch das ganze land feyern bey der buss, so mgh darauf gesezt haben». Gleichstellung

des Fahrtstages mit den hohen Festen des Kirchenjahrs, vide RQ III, S. 1479 ff. und
S. 1499. Im Landesvertrag vom 21. November 1532 wird ausserdem ausdrücklich die

Begehung der Fahrt in der Form «wie von alters her», also als Kreuzgang (Prozession),
gegenseitig abgesprochen.
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